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Allgemeine Verkaufsbedingungen B2B  

 
der Velly GmbH Friseurbetriebe, Obere Wängen 5, 73119 Zell u.A., nachstehend als Verkäuferin 
bezeichnet. 

 

 

§ 1 Allgemeines 
 
(1) Die Verkäuferin bietet Friseurbedarf, technische Geräte sowie Einrichtungsgegenstände für F ri-
seursalons zum Kauf an. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer jeweiligen Fas-
sung als Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge mit demselben Kunden, ohne dass die 
Verkäuferin in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müsste. 
 

(2) Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind auschließlich natürliche oder juristische 
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten 
wird und die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen berufliche n Tätigkeit handeln 

(Unternehmer § 14 BGB) sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts. 
 
Die Kunden haben ihre Unternehmereigenschaft durch Vorlage geeigneter Unterlagen (z.B. 
Gewerbeanmeldung oder Geschäftsbriefbogen) nachzuweisen. 
 
(3) Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden 
nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt. Die vorlie gen-
den Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn die Verkäuferin in Kenntnis entgegenstehen-
der oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Li eferung 
an den Kunden vorbehaltlos ausführt. 
 
 

§ 2 Vertragsschluss  
 
(1) Die Angebote der Verkäuferin sind stets freibleibend und unverbindlich, sofern sich aus dem 
Angebot nichts anderes ergibt. Die bestellten Waren können aufgrund der technisch bedingten 
Darstellungsmöglichkeiten geringfügig im Rahmen des Zumutbaren von den im Internet, Katalogen 
oder sonstigen Produktbeschreibungen dargestellten Waren abweichen, insbesondere kann es 
hierbei zu farblichen Abweichungen kommen.  
 
(2) Die Bestellung durch den Kunden kann schriftlich,  telefonisch, per E-Mail oder per Fax erfol-
gen. Die Bestellung des Kunden stellt ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages 
über die bestellte/n Ware/n dar.  
 
(3) Die Verkäuferin ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 7 
Werktagen anzunehmen. Bei auf dem Postweg bestellter Ware ist die Verkäuferin berechtigt, die 
Bestellung innerhalb von 10 Werktagen anzunehmen. Einer Annahme kommt es gleich, wenn die 
Verkäuferin innerhalb dieser Frist die bestellten Waren liefert. Die Verkäuferin ist berechtigt, die 
Annahme der Bestellung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.  
 
(4) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnung s-
gemäßer Selbstbelieferung, nicht oder nur teilweise zu leisten. Dies gilt nur für den Fall, dass die 
Nichtlieferung nicht von der Verkäuferin zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein 
konkretes Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Die Verkäuferin wird alle zu-
mutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen.  Andernfalls wird die Gegen-
leistung unverzüglich zurückerstattet. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Ve r-
fügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert.  
 
 

§ 3 Eigentumsvorbehalt und Rücktritt 
 
(1) Die Verkäuferin behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller 
Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.  
 
(2) Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts ist der Kunde verpflichtet, die Kaufsache pfle g-
lich zu behandeln. Technische Geräte und Einrichtungsgegenstände sind vom Kunden auf eigene 
Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
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Der Kunde tritt der Verkäuferin bereits jetzt alle Ansprüche in Höhe des Rechnungsbetrages ab, 
die ihm im Schadensfall entstehen. 
 
(3) Bei Beschädigungen oder Vernichtung der Ware hat der Kunde der Verkäuferin unverzüglich 
schriftlich darüber zu benachrichtigen. Gleiches gilt für Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dri t-
ter. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, der Verkäuferin die gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den der Verkäuferin ent-
standenen Ausfall. 
 
(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; e r 
tritt der Verkäuferin bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen und zwar una bhängig davon, 
ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser 
Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis der Verkäuferin, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Die Verkäuferin verpflichtet sich jedoch, 
die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den ver-
einnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt . 
In diesen Fällen kann die Verkäuferin verlangen, dass der Kunde diesem die abgetretenen Forde-
rungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die d a-
zugehörigen Unterlagen aushändigt und seinen Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Hat der 
Kunde die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, tritt dieser an die Verkäuferin die 
an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor ab.  
 
(5) Die Verkäuferin nimmt die vorstehende Abtretung an. 
 
(6) Die Verkäuferin verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert seiner Sicherheiten die zu sichernden Fo rderungen 
um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der Verkäuferin.  
 
 

§ 4 Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden 
 
(1) Werden der Verkäuferin nach Vertragsschluss Anhaltspunkte für eine wesentliche Verschlech-
terung der Vermögensverhältnisse des Kunden bekannt, die erwarten lassen, dass der Kunde vo-
raussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Zeitpunkt 
der Fälligkeit zu erfüllen, kann dieser die vollständige Zahlung aller Rechnungen verlangen und 
noch nicht fällige Rechnungen fällig stellen. 
 
(2) Wird über das Vermögen des Kunden das gerichtliche Vergleichsverfahren oder die Insolvenz 
eröffnet, ist die Verkäuferin berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlan-
gen, sofern der Kunde die Gegenleistung noch nicht oder nicht vollständig erbracht hat. Etwaige 
Schadensersatzansprüche der Verkäuferin bleiben hiervon unberührt. Die Verkäuferin ist nach 
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbin d-
lichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.  
 
 

§ 5 Vergütung 
 
Der angegebene Preis ist bindend. Die Preise verstehen sich in EURO zzgl. Mehrwertsteuer, je-
doch ohne Versandkosten. Zölle und ähnliche Abgaben hat der Kunde zu tragen.  Die Mehrwert-
steuer wird gesondert zu dem jeweils gültigen Satz gestellt. Es gelten die am Tage des Vertrags-
schlusses gültigen Preise. Sofern nicht anders vereinbart, gelten die Preise ab Lager. 
 
 

§ 6 Zahlungsmöglichkeiten und Lieferkosten 
 
(1) Die Kunden können die Zahlung nach individueller Vereinbarung per Scheck/Vorkasse, Last-
schrift, auf Rechnung oder per Barzahlung bei Abholung leisten. Die Verkäuferin behält sich vor, 
einzelne Zahlungsarten auszuschließen. Neukunden können die Zahlung ausschließlich gegen 
Vorkasse leisten. 
 
(2) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, is t der Kaufpreis innerhalb von 7 Ta-
gen nach Bestellung ohne Abzug fällig.  Nach Ablauf der Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. 
Er hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basisz inssatz zu verzinsen, 
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wobei die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens vorbehalten bleibt. Gegenüber Kau f-
leuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§  353 HGB) unberührt. 
 
(3) Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig fest-
gestellt, anerkannt oder durch die Verkäuferin nicht bestritten wurden. Der Kunde kann ein Zu-
rückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch aus demselben Vertragsverhältnis 
beruht. 
 
(4) Der Kunde kann die Ware selbst abholen oder die Verkäuferin liefert die Ware gegen Bezah-
lung in seinen Geschäftsräumen aus. Die Art der Lieferung und die Höhe der Lieferkosten werden 
dem Kunden vor Lieferung separat mitgeteilt . 
 
 

§ 7 Lieferung 

 
(1) Die Verkäuferin liefert ausschließlich nach Deutschland, Österreich, die Niederlande und 
Tschechien. Ein Versand in andere Länder ist nur nach vorheriger Anfrage möglich .  
 
(2) Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, bestimmt die Verkäuferin die angemessene Ver-
sandart und das Transportunternehmen nach billigem Ermessen. 
 
(3) Die Verkäuferin schuldet nur die rechtzeitige, ordnungsgemäße Ablieferung der Ware an das 
Transportunternehmen und ist für vom Transportunternehmen verursachte Verzögerungen nicht 
verantwortlich. Eine auf der Internetseite genannte Versanddauer ist daher unverbindlich. 

 
(4) Die Verkäuferin wird die Waren spätestens zu dem mit dem Kunden vereinbarten oder zu dem 
auf der jeweiligen Angebotsseite ersichtlichen Termin (Tag der Übergabe der Ware durch Verkäu-
ferin an das Versandunternehmen) an den Kunden liefern, wobei dieser Termin nur annähernd gilt 
und daher um bis zu einen Werktag überschritten werden darf. Ist kein Liefertermin vereinbart oder 
auf der Internetseite angegeben, werden vorrätige bzw. auf der Internetseite als „Auf  Lager“ aus-
gezeichnete Waren innerhalb eines Werktages (vorbehaltlich eines gemäß Absatz 5 zulässigen 
Abverkaufs) versandt. Diese für den Liefertermin maßgebliche Frist beginnt bei Lieferung gegen 
Vorkasse spätestens am Tag des Eingangs des vollständigen Kaufpreises. 
 
(5) Ist die Ware bei Abgabe des Angebots durch den Kunden vorrätig bzw. bei einer Bestellung auf 
der jeweiligen Angebotsseite im Internet als „Auf Lager“ gekennzeichnet und ist mit dem Kunden 
Lieferung gegen Vorkasse vereinbart, wird die Verkäuferin die Ware innerhalb eines Zeitraums von 
fünf Werktagen nach der Annahme des Angebots auf Lager halten; geht die Zahlung nicht inne r-
halb dieses Zeitraums bei der Verkäuferin ein, ist diese jederzeit zum Abverkauf der Ware berech-
tigt. In diesem Fall erfolgt die Lieferung innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist nur, solange der 
Vorrat reicht. Andernfalls gilt für die Lieferung eine Frist von drei Wochen ab Zahlungseingang als 
vereinbart, sofern die Ware vom Lieferanten geliefert werden kann. Es wird auf den Vorbehalt der 
ordnungsgemäßen Selbstbelieferung gemäß § 2 Abs. 4 verwiesen. 
 
(6) Falls die Ware bei Bestellung nicht oder nicht rechtzeitig lieferbar ist, wird die Verkäuferin den 
Kunden unverzüglich darüber informieren und diesem den voraussichtlichen Liefertermin mitteilen. 
Es wird auf den Vorbehalt der ordnungsgemäßen Selbstbelieferung gemäß § 2 Abs. 4 verwiesen. 
 
(7) Die Verkäuferin haftet nicht, wenn Liefertermine aufgrund höherer Gewalt nicht eingehalten 
werden können. Höhere Gewalt liegt vor bei Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung, 
Umweltkatastrophen oder vergleichbarer unvorhersehbarer, nicht in den Verantwortungsbereich 
der Verkäuferin fallender Ereignisse. In diesen Fällen verlängert sich die Lieferfrist angemessen; 
ferner sind die Verkäuferin und der Kunde berechtigt, einen Monat nach Eintritt der höheren Ge-
walt vom Vertrag zurückzutreten, sofern das Ereignis der höheren Gewalt bis dahin a ndauert.  
 
(8) Die gesetzlichen Rechte des Kunden wegen Lieferverzuges werden durch die vor stehende Re-
gelung nicht berührt.  
 
(9) Die Verkäuferin ist zur Teillieferung berechtigt, soweit eine Teillieferung unter Berücksicht igung 
seiner Interessen dem Kunden zuzumuten ist. Dem Kunden entstehen dadurch keine Mehrkosten.  
 
(10) Die Lieferung per Spedition erfolgt bis Bordsteinkante oder Rampe. Auf Besonderheiten der 
Anlieferung, wie z.B. Anlieferzeiten, begrenzte Durchfahrtshöhen, maximale Fahrzeuglängen, A n-
lieferung per Hebebühne oder maximale Palettenhöhe hat der Kunde die Verkäuferin vor Vertrags-
schluss, spätestens jedoch rechtzeitig vor Anlieferung hinzuweisen.  
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§ 8 Gefahrübergang 
 
(1) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit 
der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der stsno zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf 
den Kunden über. 
 
(2) Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde mit der Annahme in Verzug ist. Bei Annahm e-
verzug des Kunden ist die Verkäuferin berechtigt, Ersatz der Mehraufwendungen zu verlangen, die 
er für das erfolglose Angebot sowie für die Aufbewahrung und Erhaltung der zu liefernden Gege n-
stände machen musste.  
 
(3) Sofern der Kunde nicht in Verzug ist, tritt die Verkäuferin diesem sämtliche Ansprüche gegen 
den Spediteur oder Frachtführer ab. 
 
 

§ 9 Gewährleistung 
 
(1) Die gelieferten Waren können im Rahmen des Zumutbaren geringfügig von den im Internet, K a-
talogen oder sonstigen Produktbeschreibungen abgebildeten Waren abweichen. Es wird auf § 2 
Absatz 1 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen.   
 
(2) Die Ware ist unverzüglich auf Qualitäts- und Mengenabweichen zu untersuchen und offensicht-
liche Mängel sind spätestens innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware der ge-
genüber Verkäuferin anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs 
ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung bzw. Mitte ilung. Den Kunden 
trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel 
selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
Für Kaufleute gilt § 377 HGB. 
 
(3) Die Verkäuferin leistet für Mängel nach ihrer Wahl Nacherfüllung durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. Der Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Rahmen des § 284 BGB ist ausge-
schlossen.  
 
(4) Bei nur unerheblichen Mängeln steht dem Kunden – unter Berücksichtigung der beiderseitigen 
Interessen – kein Rücktrittsrecht zu. Wählt der Kunde Schadensersatz statt der Leistung, so gelten 
die Haftungsbeschränkungen gemäß § 10. 
 
(6) Grundlage der Mängelhaftung der Verkäuferin ist vor allem die über die Beschaffenheit der W a-
re getroffene Vereinbarung. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die als solche be-
zeichneten Produktbeschreibung (auch des Herstellers) als vereinbart, die dem Kunden vor seiner 
Bestellung überlassen oder in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurde, so-
fern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.  
 
Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurte i-
len, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs 1 S 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen 
des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) übernimm t die Verkäuferin keine Haf-
tung. Dies gilt nicht, wenn die Verkäuferin selbst Hersteller der Ware ist. 
 
(7) Die Gewährleistungsfrist beträgt abweichend von der gesetzliche Regelung ein Jahr ab Ablief e-
rung der Ware. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Gefahrübergang gemäß § 8. Die einjährige 
Gewährleistungsfrist gilt nicht, wenn der Verkäuferin grobes Verschulden oder Arglist vorwerfbar 
ist, ferner nicht im Falle von der Verkäuferin zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden und 
bei Verlust des Lebens des Kunden, im Falle einer Garantie sowie im Fall des Lieferregresses ge-
mäß §§ 478, 479 BGB. Die Haftung der Verkäuferin nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hier-
von unberührt.  
 
(8) Die Verkäuferin gibt gegenüber dem Kunden keine Garantien im Rechtssinne ab, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Herstellergarantien bleiben hiervon unb erührt. 
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§ 10 Haftungsbeschränkungen 
 
(1) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung auf den nach Art der 
Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei 
leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter oder Verrichtungs - bzw. Erfül-
lungsgehilfen der Verkäuferin. Die Verkäuferin haftet nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung unwe-
sentlicher Vertragspflichten. Die Verkäuferin haftet hingegen für die Verletzung vertragswesentl i-
cher Rechtspositionen des Kunden. Vertragswesentliche Rechtspositionen sind solche, die der 
Vertrag dem Kunden nach dem Vertragsinhalt  und -zweck zu gewähren hat. Die Verkäuferin haftet 
ferner für die Verletzung von Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde vertrauen darf.  
 
(2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Garan-
tien und/oder Prоdukthaftung. Weiter gelten die Haftungsbescһränkungen nicht bei Arglist, bei Ve r-
letzung vertragswesentlicher Pflichten sowie bei Verkäuferin zurechenbaren Körper- und Gesund-
heitsschäden bzw. bei Verlust des Lebens des Kunden.  
 
(3) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur zurüc k-
treten oder kündigen, wenn die Verkäuferin die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Künd i-
gungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen 
gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.  
 
(4) Die Verkäuferin haftet nur für eigene Inhalte ihrer Website. Soweit mit Links der Zugang zu an-
deren Websites ermöglicht wird, ist die Verkäuferin für die dort enthaltenen fremden Inhalte nicht 
verantwortlich. Sie macht sich die fremden Inhalte nicht zu Eigen. Sofern die Verkäuferin Kenntnis 
von rechtswidrigen Inhalten auf externen Websites erhält, wird sie den Zugang zu diesen Seiten 
unverzüglich sperren, soweit ihr dies technisch möglich und zumutbar ist. 
 
 

§ 11 Schlussbestimmungen 
 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN -Kaufrechts.  
 
(2) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag das am Geschäftssitz 
der Verkäuferin zuständige Gericht, sofern nicht ein ausschließlicher Gerichtsstand gegeben ist. 
Die Verkäuferin ist jedoch auch berechtigt, den Kaufmann an seinem Wohn- oder Geschäftssitzge-
richt zu verklagen.  
 
 
 


